
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

~~—D€S~KANTON5 SOLOTHURN
~ /‘. u~pla

VOMF 11, April 1974.. N~. 1838

Die ~ ohneremeindeStüssljflenunterbreitet dem Regie~ungs
rat den ~ sen~u~dBaulinienlanIIHienackertt ~ur Genehmigung,

Beim vorliegenden Plan handelt es sich um eine Aen,de~ung der

Strassenfuhr~mg im Bereiche der Parzelle GB StUss1inge~I.N~ 186,

Nachdem nun frUher~Bebauungsplan (RRB
Nr. 5454 vom 20, November 1964) die genannte Parzelle mit einem

Strassenstück verschnitten und entwertet, wurde, kann ieute durch
diese Massnahme der Bauplatz besser uberbaut und optimal genutzt
~ Im~gleichen Zuge~~de auchdie ca. 150 in lange Quartier—

erschliessungsstrasse von 4,~ in auf 5,0 in Breite ausgebaut, was
vom Standpunkt der Planung zu begrUssen ist.

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 20, Oktober -

20, November 1972, Während dieser Zeit wurde eine Einsprache

eingereicht, welche vom Gemeinderat abgelehnt wurde, Vom Weiter—
zug der Beschwerde wurde kein Gebrauch gemacht, der Plan wurde
am 29. Januar 1973 von der Gemeindeversa.mmlung genehmigt.

Formell und Materiell gibt der Plan zu keinen Bemerkungen Anlass,

Es wird

beschlossen:

1. Der Strassen- und Baulinienplan ItHirzenackert? der Einwohnerge

meinde StUsslingen wird genehmigt,

2, Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit
dem vorstehenden in Widerspruch stehen,

Genehmigimgsgeb~hr~ Fr. 50,——
Publikationskosten: Fr, 18.—— (Staatskanzlei Nr. 322 ) ~

Der S~aa~ chreiber:

n~~Sei~2 ~ ~~14kJ
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Bau—Departement (2) Sch
Kante Hochbauamt (2)
Kant. Tiefbauamt (2)
Rechtsdienst des Bau—Departementes i 9 1
Amt für Raumplanung (2), mit Akten und 1 gen. Plan

Kreisbauamt II, 4600 Olten
Amtschreiberei, 4600 Olten, mit 1 gen. Plan
Kant. Finanzverwa1tün~ (2) ~
Sekretariat der Katastersohatzung;,., ..

~Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4655 Stüsslingen,
Baukommission der Einwohnergerneinde, 4655 Stusslingen,~

Plan

Amtsblatt. Publikation: Der Strassen— und Baulinienplan “Hirzen—
acker“ der Ein~ohnergemeinde Stüsslingen
wird genehmigt, ‘: .


